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wit Aurich. Wiesenweihen
gehören zu den gefährdets-
ten Vögeln in Deutschland.
In Ostfriesland brüten in die-
sem Sommer höchstens
noch zehn Paare und in Nie-
dersachsen nicht mehr als
100. In den vergangenen Jah-
ren hat diese Zahl nicht zu-,
sondern eher abgenommen.
Die Naturschützer im Land
gehen davon aus, dass sich
der Bestand verdoppeln
muss, wenn die Population
aus sich heraus ohne ständi-
gen Schutz durch Menschen
überlebensfähig sein soll.
Deshalb, so Landkreis-Biolo-
ge Eberhard Giese in einem
Gespräch mit den ON, kom-
me es zurzeit auf jedes Tier
an.

Diese Erkenntnis allein
und auch die Tatsache, dass
im vergangenen Jahr min-
destens ein Wiesenweihen-
männchen durch eine Wind-
kraftanlage in der Krumm-
hörn zu Tode kam, reicht
aber für den Landkreis nicht
als juristischer Grund, Wind-
energieanlagen still zu stel-
len. Grundlage dafür ist zu-
erst das Bundesnaturschutz-
gesetz, das es verbietet,
„wildlebende Tiere der
streng geschützten Arten zu
verletzen oder zu töten“ (§
44). Ob das absichtlich ge-
schieht oder nicht, spielt da-
bei nach neuester Rechtspre-
chung keine Rolle. Zudem
beruft sich die untere Natur-
schutzbehörde beim Kreis
auf die Vollzugshinweise für
den Artenschutz des Landes
Niedersachsen, die dem
Landkreis Aurich eine he-
rausragende Verantwortung
für den Bestand dieser Vogel-
art zuweisen.

Doch auch das Gesetz
samt Vollzugshinweis kann
nicht alleiniger Grund für die
Stilllegung einer Windkraft-
anlage sein. Es muss selbst-

redend auch höchst plausi-
bel sein, dass diese Anlage
die Weihe wirklich gefährdet
und der Besitzer der Anlage
deshalb Eigentumsein-
schränkungen in Kauf neh-
men muss.

Ob als Beweis für die Ge-
fährdung einzelne Beobach-
tungen ausreichen, brauchte
der Landkreis glücklicher-
weise nicht zu prüfen. Ihm
liegen stattdessen die Ergeb-
nisse der Forschungsgruppe
Greifvögel und Windenergie
des Bundesumweltministeri-
ums vor, das unter anderem
13 Wiesenweihenpärchen te-
lemetrisch untersucht hat.
Das Ergebnis dieser Studie
ist:

Bei der Suche nach Beute
fliegen die Weihen in ihren
typisch schaukelnden Flug
wenige Meter über dem Bo-
den. Während der Jagd sind
sie deshalb durch Windkraft-
anlagen weniger gefährdet.
Windkraftanlagen im Jagd-
habitat stillzulegen, wäre
deshalb unverhältnismäßig.

Ganz anders verhalten sich
die Weihen jedoch in der un-
mittelbaren Nähe des Nestes.
Vom Nest aus steigen sie steil
in die Höhe; und auch wenn
sie ihr Nest verteidigen oder
das Männchen dem Weib-
chen in der Luft seine Beute
übergibt, erreichen die Wei-
hen große Höhen. Rund 200
Meter im Umkreis des Nestes

sind solche Flugbewegungen
zu beobachten. Der Land-
kreis hat deshalb nur die An-
lagen still gelegt, die weniger
als 200 Meter vom Nest ent-
fernt sind.

Kreisrat Dr. Frank Puchert
und Wolfgang Ippen als Lei-
ter der unteren Naturschutz-
behörde sagten in dem Ge-
spräch mit den ON, der
Landkreis sei keine Behörde,
die nur darauf warten, irgend
jemanden vor das Schien-
bein treten zu können - im
Gegenteil: Als sich im ver-
gangenen Jahr gezeigt habe,
dass Windkraft und Wiesen-
weihen sich nicht vertragen,
habe der Kreis darauf hinge-
wirkt, dass im Umkreis der

Windenergieanlage keine
Wintergerste mehr angebaut
wird. Da die Weihen am
liebsten in der Wintergerste
nisten, sollte so erreicht wer-
den, dass es überhaupt nicht
zu Kollisionen kommt. Diese
Maßnahme hätte jedoch
selbst dann nicht gewirkt,
wenn sie konsequent umge-
setzt worden wäre. Das tro-
ckene Frühjahr habe eine an-
dere Vegetationsentwicklung
zur Folge; die Weihen brüte-
ten in diesem Jahr im Raps
und im Weizen. Trotzdem
zeige diese Bemühung, wie
sehr der Landkreis nicht am
Konflikt interessiert sei, son-
dern am Ausgleich der Inte-
ressen arbeite.

Gefährdung der Weihen muss nachgewiesen werden – Gutachten des Bundesumweltministeriums

Windkraft-Stilllegung letztes Mittel

Wiesenweihen-Männchen. Im Hintergrund der Turm einer Windenergieanlage. Foto: Eberhard Giese

 wit Aurich. Kreisrat Dr.
Frank Puchert kann nicht
verstehen, was die Gemein-
de Krummhörn bewegt,
mit Worten wie „enteig-
nungsgleicher Eingriff“ ge-
gen die Stilllegung ihrer
Anlage im Windpark Grote-
land Front zu machen.
(Wie berichtet, gehört eine
Anlage der Tourismus
GmbH der Gemeinde.)
Auch die Aussage, der Kreis
nehme der Gemeinde „ihr
Recht auf ihr Recht“, sei ei-
ner Gemeinde unwürdig.
Das ergebe sich allein
schon aus der Tatsache,
dass das Oldenburger Ver-
waltungsgericht die Rechts-
auffassung des Landkreises
bestätigt habe.

Die Gemeinde halte aber
trotzdem an ihrer inakzep-
tablen Haltung fest. Für sie
sei das Energieeinspeisege-
setz (EEG), das ihr den
wirtschaftlichen Betrieb
der Anlage erst ermögliche,
gutes und damit ihr Recht;
das Naturschutzrecht hin-
gegen sei schlechtes Recht
und deshalb auf sie nicht
anzuwenden. Puchert sag-
te, einem Geschäftsführer
eines Privatunternehmens
könne man solch eine Hal-
tung vielleicht durchgehen
lassen, doch einer Kommu-
ne nicht. Sie sei Teil des
bundesdeutschen Gemein-
wesen und trage damit
auch ihren Teil der Ge-
samtverantwortung. Der
Gesetzgeber habe sowohl
das Naturschutzrecht als
auch das EEG verabschie-
det. Beide Gesetze seien
von der selben Auffassung

getragen, nämlich die Um-
welt zu schützen und zu er-
halten. Windenergie sei ei-
ne saubere Energie. Und
wer mit ihr Geld verdiene,
müsse sich deshalb auch
den Anforderungen des
Umweltschutzes stellen,
ohne den er ja überhaupt
nicht die Möglichkeit zum
Geld verdienen bekommen
hätte.

Naturschutzrecht und
Windenergierecht schlös-
sen sich auch nicht aus.
Wenn es in der Praxis zu
Konflikten zwischen beiden
Rechten komme, sei es Auf-
trag der staatlichen Behör-
den, einen Ausgleich zwi-
schen den Interessen zu
finden. Mit Enteignung
oder dem Entzug von Rech-
ten habe das überhaupt
und ganz und gar nichts zu
tun.

Verschärfend hält Pu-
chert der Gemeinde
Krummhörn vor: Sie lebe
doch sehr weitgehend vom
Fremdenverkehr und wolle
diesen Gewerbezweig noch
ausbauen (Greetland-Plä-
ne). Gerade bei der Touris-
muswerbung spiele aber
das Naturerlebnis eine zen-
trale Rolle. Die Gemeinde
werbe also mit der Natur
und ignoriere gleichzeitig,
dass sie ein Teil des Ge-
meinwesen sei, für das der
Schutz der Umwelt ein vor-
rangiges Ziel sei. Stattdes-
sen attackiere sie mit völlig
untauglichen Argumenten
den Landkreis, der den Na-
turschutz nicht nur durch-
setzen wolle, sondern müs-
se.

Kritik an der Gemeinde Krummhörn

Windkraft und
Naturschutz haben

eine Grundlage


